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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Horst Arnold, Florian von Brunn, Ruth Müller, Klaus Adelt, 
Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, Dr. Simone 
Strohmayr, Margit Wild, Annette Karl, Florian Ritter und Fraktion (SPD) 

Effektiver Verbraucher- und Tierschutz in Bayern braucht eine stabile und rechts-
sichere Grundlage 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. den Verbraucher- und Tierschutz in Bayern auf eine zuverlässige Grundlage zu stel-
len, die in Bezug auf die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinär-
wesen (KBLV) aufgetretenen rechtlichen und organisatorischen Mängel umgehend 
zu beseitigen und dafür so schnell wie möglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, in 
dem die sachliche Zuständigkeit der bayerischen KBLV rechtssicher und verfas-
sungskonform festgeschrieben wird, sowie 

2. endlich die bereits 2016 im Sondergutachten des Obersten Rechnungshofes (ORH) 
nach dem Bayern-Ei-Skandal geforderte Aufgabenkritik und Personalbemessung 
der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens durchzuführen, die Ergeb-
nisse dem Landtag vorzulegen und für eine ausreichende Personalausstattung in 
diesem Bereich bei den Kreisverwaltungsbehörden zu sorgen. 

 

Begründung: 

Wie vergangene Woche bekannt wurde, hält der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
die Rechtsgrundlagen der Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwe-
sen (KBLV) für verfassungswidrig. Unter anderem im Beschluss vom 18.12.2019 
(AZ: 20 BV 18.2645) wurde die Vorschrift des § 9 Abs. 2 Gesundheitlicher Verbraucher-
schutz-Verordnung (GesVSV), die die sachliche Zuständigkeit der KBLV begründen 
soll, als nichtig eingestuft. Wie es in dem Beschluss heißt, sei für die Regelung der 
Zuständigkeiten laut Bayerischer Verfassung der Landtag und nicht das Staatsministe-
rium für Umwelt und Verbraucherschutz zuständig. 

Die KBLV wurde nach dem Bayern-Ei-Skandal von der Staatsregierung hektisch instal-
liert und krankt offenbar an ungeklärter Zuständigkeit und groben handwerklichen Feh-
lern der Staatsregierung. Unter diesen Umständen sind alle Entscheidungen der KBLV 
und die Verstöße im Verbraucher- und Tierschutz, die sie aufdeckt, vor Gericht alleine 
schon wegen der fragwürdigen Zuständigkeit anfechtbar. Unternehmen, die gefährliche 
Lebensmittelskandale zu verantworten haben, können nun gegebenenfalls nicht adä-
quat belangt werden. Unter der Schludrigkeit der Staatsregierung leidet der bayerische 
Tier- und Verbraucherschutz. 

Neben der KBLV muss für einen effektiven Verbraucher- und Tierschutz gesorgt, aber 
auch die Personalausstattung bei den Kreisverwaltungsbehörden überprüft und verbes-
sert werden. Dafür muss endlich die vom Bayerischen Rechnungshof in seinem Son-
dergutachten von 2016 geforderte Aufgabenkritik und Personalbemessungsanalyse 
durchgeführt und dem Landtag vorgelegt werden. 



sern weiter verbessern. Das Ziel ist richtig. Lassen Sie uns diesen Weg gemein-
sam weitergehen! – Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Vielen Dank, Frau Staatsminis-
terin. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlos-
sen. Die Abstimmungen werden, wie gesagt, am nächsten Dienstag im Plenum 
stattfinden. 

Ich gebe noch bekannt, dass die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 18/6162 mit 18/6166 sowie 18/6218 im Anschluss an die heutige Sitzung an 
den jeweils zuständigen federführenden Ausschuss verwiesen werden.

Ich wünsche eine schöne Heimfahrt und einen schönen Abend.

(Schluss: 18:10 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Horst Arnold, Florian von Brunn, 
Ruth Müller u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 18/6218 

Effektiver Verbraucher- und Tierschutz in Bayern braucht eine stabile und 
rechtssichere Grundlage 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Florian von Brunn 
Mitberichterstatter: Eric Beißwenger 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucher-
schutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes und der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen haben den 
Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 26. Sit-
zung am 20. Februar 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den Dringlichkeitsan-
trag in seiner 21. Sitzung am 21. April 2020 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Dringlichkeitsan-
trag in seiner 60. Sitzung am 21. April 2020 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Rosi Steinberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Horst Arnold, Florian von Brunn, Ruth 
Müller, Klaus Adelt, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, 
Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Annette Karl, Florian Ritter und Fraktion (SPD) 

Drs. 18/6218, 18/7392 

Effektiver Verbraucher- und Tierschutz in Bayern braucht eine stabile und rechts-
sichere Grundlage 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Ich sehe, das sind alle Fraktionen. Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.
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